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Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
der Dipl.-Ing. Herwarth Reich GmbH Maschinenfabrik Bochum

§ 1 Geltungsbereich

Die allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten ausschließlich.
Von diesen Lieferungsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestel-
lers haben keine Gültigkeit.

§ 2 Angebote und Aufträge

1. Alle Angebote und Aufträge sind nur während der genannten Bindefrist
gültig, sonst freibleibend.

2. Ein Auftrag gilt erst dann als angenommen, wenn er vom Lieferer
schriftlich bestätigt ist. Für den Umfang der Lieferung ist die schriftliche
Auftragsbestätigung des Lieferers maßgebend. Abänderungen, Ergän-
zungen oder mündliche Abreden müssen vom Lieferer ebenfalls schrift-
lich anerkannt werden.

3. An Angeboten, Zeichnungen und anderen Unterlagen behält sich der
Lieferer Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zu-
gänglich gemacht werden. Der Lieferer ist verpflichtet, vom Besteller als
vertraulich bezeichnete Zeichnungen und Unterlagen nur mit dessen
Zustimmung Dritten zugängig zu machen.

Der Besteller trägt die volle Verantwortung für die von ihm zu liefernden
Unterlagen, Lehren, Modelle, Muster und dergleichen.

§ 3 Umfang der Lieferung

Für den Umfang der Lieferung ist die schriftliche Auftragsbestätigung des
Lieferers maßgebend, im Falle eines Angebotes des Lieferers mit zeitlicher
Bindung und fristgemäßer Annahme das Angebot, sofern keine rechtzeitige
Auftragsbestätigung vorliegt. Nebenabreden und Änderungen bedürfen der
schriftlichen Bestätigung des Lieferers.

§ 4 Preise und Zahlungen

1. Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk ein-
schließlich Verladung im Werk, jedoch ausschließlich Verpackung. Zu
den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe
hinzu.

2. Die in den Angeboten und Auftragsbestätigungen genannten Preise
basieren auf der am Tage der Angebotsabgabe gültigen Kostengrund-
lage, sofern keine Festpreise vereinbart wurden.

Alle bis zum Liefertermin neu eintretenden Kostenerhöhungen für
Rohstoffe, Fremdlieferteile, Löhne, Steuern, Abgaben, Beurkundungs-
kosten, Gebühren usw., welche den Liefergegenstand mittelbar oder
unmittelbar verteuern, gehen zu Lasten des Bestellers, es sei denn der
Besteller kann die Erhöhung nicht weiterreichen und zwischen der Be-
stellung und der Lieferung liegen weniger als 4 Monate.

Für Nachbestellungen sind die Preise von früheren oder laufenden
Aufträgen nicht bindend.

3. Mangels besonderer Vereinbarung ist die Zahlung bar frei Zahlstelle des
Lieferers zu leisten und zwar

a) spätestens 30 Tage nach Rechnungsdatum bar ohne jeden Ab-
zug oder innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2%
Skonto.

b) Reine Lohnarbeiten wie z. B. Montagekosten und Frachtkosten
sind sofort nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug zahlbar.

4. Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung wegen etwai-
ger vom Lieferer bestrittener Gegenansprüche des Bestellers sind nicht
statthaft.

5. Bei Überschreitung der vereinbarten Zahlungsfristen wird, ohne daß es
einer besonderen Mahnung bedarf und unter Vorbehalt der Geltendma-
chung weiterer Rechte, eine Verzugsentschädigung in Höhe der jeweili-
gen Bankzinsen und Spesen für offene Geschäftskredite berechnet.

6. Kommt der Besteller seinen Zahlungs- oder den sich aus dem Eigen-
tumsvorbehalt ergebenen Verpflichtungen nicht nach, so wird die ge-
samte Restschuld fällig, auch soweit Wechsel mit späteren Fähigkeiten
laufen.

7. Wenn eine Aufhebung des Vertrages erfolgt, ist der festgelegte Preis
unter Abzug der direkten Kosten für die vom Lieferer bis zur vollständi-
gen Fertigstellung der bestellten Teile noch auszuführenden Teilarbei-
ten sofort fällig und zahlbar.

8. Bei Auftragsaufhebung und Annullierung sind die angefallenen Kosten
sofort nach Rechnungserhalt zu begleichen.

§ 5 Lieferzeit

1. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung,
jedoch nicht vor der Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden
Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer ver-
einbarten Anzahlung.

2. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Lieferge-
genstand das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitge-
teilt ist.

3. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen

von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung sowie beim
Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb des Willens des
Lieferers liegen, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertig-
stellung oder Ablieferung des Liefergegenstandes von erheblichem
Einfluß sind. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Unterlieferern ein-
treten.

Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann vom Lieferer nicht zu
vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzuges ent-
stehen. Beginn und Ende derartiger Hindernisse wird in wichtigen Fällen
der Lieferer dem Besteller baldmöglichst mitteilen.

4. Wenn dem Besteller wegen einer Verzögerung, die infolge eigenen
Verschuldens des Lieferers entstanden ist, Schaden erwächst, so ist
dieser unter Ausschluss weiterer Ansprüche berechtigt, eine Verzugs-
entschädigung zu fordern. Sie beträgt für jede volle Woche der Verspä-
tung ½ %, im ganzen aber höchstens 5 % vom Wert der Gesamtliefe-
rung.

5. Wird der Versand auf Wunsch des Bestellers verzögert, so werden ihm,
beginnend 1 Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft, die durch
die Lagerung entstandenen Kosten, bei Lagerung im Werk des Lieferers
mindestens jedoch ½ % des Rechnungsbetrages für jeden Monat be-
rechnet.

Der Lieferer ist jedoch berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem Ablauf
einer angemessenen Frist anderweitig über den Liefergegenstand zu
verfügen und den Besteller mit angemessener verlängerter Frist zu be-
liefern.

6. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten
des Bestellers voraus.

7. Nachträglich vom Besteller gewünschte Änderungen haben eine Unter-
brechung der Lieferzeit zur Folge, die nach Klärung der gewünschten
Änderung von neuem zu laufen beginnt.

§ 6 Gefahrtragung und Entgegennahme

1. Die Gefahr geht spätestens mit Absendung der Lieferteile auf den
Besteller über, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder
der Lieferer noch andere Leistungen, z. B. die Versendungskosten oder
Anfuhr und Aufstellung übernommen hat.

Auf Wunsch des Bestellers wird auf seine Kosten die Sendung durch
den Lieferer gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasser-
schäden sowie sonstige versicherbare Risiken versichert.

2. Verzögert sich der Versand in Folge von Umständen, die der Besteller
zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft
ab auf den Besteller über; jedoch ist der Lieferer verpflichtet, auf
Wunsch und Kosten des Bestellers die Versicherungen zu bewirken, die
dieser verlangt.

3. Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel
aufweisen, vom Besteller unbeschadet der Rechte aus der Gewährleis-
tungshaftung entgegen zu nehmen.

4. Teillieferungen sind zulässig.

5. Unstimmigkeiten, die aus dem Versand herrühren, sind unverzüglich
nach dem Empfangen der Ware dem Lieferer schriftlich anzuzeigen.

§ 7 Eigentumsvorbehalt

1. Der Lieferer behält sich das Eigentum aus dem Liefergegenstand bis
zum Eingang aller Zahlungen aus dem Vertrag und aus der Geschäfts-
verbindung vor. Der Besteller darf den Liefergegenstand weder ver-
pfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändung sowie Be-
schlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch Dritte, hat er den Lie-
ferer unverzüglich davon zu benachrichtigen. Bei vertragswidrigem Ver-
halten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferer
zur Rücknahme nach Mahnung berechtigt und der Besteller zur Her-
ausgabe verpflichtet. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes
sowie die Pfändung des Liefergegenstandes durch den Lieferer gelten
nicht als Rücktritt vom Vertrag.

2. Werden Waren des Lieferers vom Besteller mit anderen Gegenständen
zu einer einheitlichen Sache verbunden, so gilt als vereinbart, daß der
Besteller dem Lieferer anteilmäßig das Miteigentum im Sinne des § 947
Abs. 2 BGB überträgt und die Sache für ihn mit in Verwahrung behält.

Der Besteller hat während der Dauer des Eigentumsvorbehalts den
Liefergegenstand gegen die einschlägigen Risiken zu versichern, mit
der Maßgabe, daß die Rechte aus dem Versicherungsvertrag anteilmä-
ßig dem Lieferer zustehen. Die Police sowie die Prämienquittung sind
dem Lieferer auf Verlangen vorzuzeigen.

3. Veräußert der Besteller seinerseits im ordnungsgemäßen Geschäfts-
gang, sei es auch durch Einbau der gelieferten Sache, die Sache weiter,
so hat er seinerseits den nunmehrigen Käufer über das Bestehen des
Eigentumsvorbehaltes nach den vorstehenden Ziffern zu unterrichten
und zu verpflichten.

4. Der Lieferer ist berechtigt, den Liefergegenstand auf Kosten des Be-
stellers gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer-, Wasser- und sonstige Schä-
den zu versichern, sofern nicht der Besteller selbst die Versicherung
nachweislich abgeschlossen hat.
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§ 8 Abnahme

Sämtliche Waren werden vor Verlassen des Lieferwerkes einer genauen
Maß- und Gesamtkontrolle unterzogen. Teile, die mit Abnahme einer Klassifi-
zierungsgesellschaft oder Abnahmebehörde bestellt werden, werden nach
den Vorschriften dieser Gesellschaft ausgeführt. Die Kosten hierfür gehen zu
Lasten des Bestellers.

§ 9 Haftung für Mängel der Lieferung

Für Mängel der Lieferung, zu denen auch das Fehlen ausdrücklich zugesi-
cherter Eigenschaften gehört, haftet der Lieferer unter Ausschluß weiterer
Ansprüche unbeschadet der Regelungen zu § 9 Ziff. 4 wie folgt:

1. Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach billigem Ermessen unter-
liegender Wahl des Lieferers auszubessern oder neu zu liefern, die sich
innerhalb von 6 Monaten seit Abnahme in Folge eines vor dem Gefahr-
übergang liegenden Umstandes, insbesondere wegen fehlerhafter Bau-
art, schlechter Baustoffe oder mangelhafter Ausführung, als unbrauch-
bar oder in ihrer Brauchbarkeit nicht unerheblich beeinträchtigt heraus-
stellen. Die Feststellung solcher Mängel ist dem Lieferer unverzüglich
schriftlich zu melden. Ersetzte Teile werden Eigentum des Lieferers.

Verzögert sich der Versand, die Aufstellung oder die lnbetriebnahme
ohne Verschulden des Lieferers, so erlischt die Haftung spätestens 12
Monate nach Gefahrübergang.

Für wesentliche Fremderzeugnisse beschränkt sich die Haftung des
Lieferers auf die Abtretung der Haftungsansprüche, die ihm gegen den
Lieferer des Fremderzeugnisses zustehen, es sei denn er hätte grob
fahrlässig gehandelt oder eine zugesicherte Eigenschaft ist tangiert.

2. Das Recht des Bestellers, Ansprüche aus Mängeln geltend zu machen,
verjährt in allen Fällen vom Zeitpunkt der rechtzeitigen Rüge an in 6
Monaten, frühestens jedoch mit Ablauf der Gewährleistungszeit.

3. Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus nachfolgen-
den Gründen entstanden sind:

ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, 
fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder
Dritte, 
natürliche Abnutzung, 
fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, 
ungeeignete Betriebsmittel.

Austauschwerkstoffe, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Bau-
grund, chemische-, elektrotechnische- oder elektrische Einflüsse, sofern
sie nicht auf ein Verschulden des Lieferers zurückzuführen sind.

4. Zur Vornahme aller dem Lieferer nach billigem Ermessen notwendig
erscheinenden Ausbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Besteller
nach Verständigung mit dem Lieferer die erforderliche Zeit und Gele-
genheit zu geben, sonst ist der Lieferer von der Mängelhaftung befreit.
Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur
Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei der Lieferer sofort zu
verständigen ist, oder wenn der Lieferer mit der Beseitigung des Man-
gels in Verzug ist, hat der Besteller das Recht, den Mangel selbst oder
durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Lieferer Ersatz der notwendi-
gen Kosten zu verlangen.

5. Von den durch die Ausbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden
unmittelbaren Kosten trägt der Lieferer, insoweit als sich die Beanstan-
dung als berechtigt herausstellt, die Kosten des Ersatzstückes ein-
schließlich des Versandes sowie die angemessenen Kosten des Aus-
und Einbaus, ferner, falls dies nach der Lage des Einzelfalles billiger-
weise verlangt werden kann, die Kosten der etwa erforderlichen Ge-
stellung seiner Monteure und Hilfskräfte. Im übrigen trägt der Besteller
die Kosten.

6. Für das Ersatzstück und die Ausbesserung beträgt die Gewährleis-
tungsfrist 3 Monate, sie läuft mindestens aber bis zum Ablauf der ur-
sprünglichen Gewährleistungsfrist für den Liefergegenstand. Die Frist
für die Mängelhaftung an dem Liefergegenstand wird um die Dauer der
durch die Nachbesserungsarbeiten verursachten Betriebsunterbrechung
verlängert.

7. Durch etwa seitens des Bestellers oder Dritter unsachgemäß ohne
vorherige Genehmigung des Lieferers vorgenommene Änderungen oder
lnstandsetzungsarbeiten wird die Haftung für die daraus entstehenden
Folgen aufgehoben.

8. Weitere Ansprüche des Bestellers, insbesondere ein Anspruch auf
Ersatz von Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstan-
den sind, sind ausgeschlossen.

Dieser Haftungsausschluß gilt nicht bei Vorsatz, bei grober Fahrlässig-
keit des Inhabers oder leitender Angestellter, sowie bei schuldhafter
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.

Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der
Lieferer, außer in den Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässig-
keit des Inhabers oder leitender Angestellter, nur für den vertragstypi-
schen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.

Der Haftungsausschluß gilt ferner nicht in den Fällen, in denen nach
Produkthaftungsgesetz bei Fehlern des Liefergegenstandes für Perso-
nen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet
wird. Er gilt auch nicht bei Fehlen von Eigenschaften, die ausdrücklich

zugesichert sind, wenn die Zusicherung gerade bezweckt hat, den Be-
steller gegen Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden
sind, abzusichern.

9. Wenn durch Verschulden des Lieferers der gelieferte Gegenstand vom
Besteller in Folge unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von vor o-
der nach Vertragsschluß liegenden Vorschlägen und Beratungen sowie
anderen vertraglichen Nebenverpflichtungen, insbesondere Anleitung
für Bedienung und Wartung des Liefergegenstandes, nicht vertragsge-
mäß verwendet werden kann, so gelten unter Ausschluß weiterer An-
sprüche des Bestellers die vorstehende Regelung des § 7 und des § 9
entsprechend.

§ 10 Recht des Besteller auf Rücktritt, Wandlung und sonstige Haftung
des Lieferers

1. Der Besteller kann vom Vertrag zurücktreten, wenn dem Lieferer die
gesamte Leistung vor Gefahrübergang endgültig unmöglich wird. Das-
selbe gilt bei Unvermögen des Lieferers. Der Besteller kann auch dann
vom Vertrag zurücktreten, wenn bei einer Bestellung gleichartiger Ge-
genstände die Ausführung eines Teils der Lieferung der Anzahl nach
unmöglich wird und er ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung ei-
ner Teillieferung hat; ist dies nicht der Fall, so kann der Besteller die
Gegenleistung entsprechend mindern.

2. Liegt Leistungsverzug im Sinne des § 5 der Lieferbedingungen vor und
gewährt der Besteller dem in Verzug befindlichen Lieferer eine ange-
messene Nachfrist mit der ausdrücklichen Erklärung, daß er nach Ab-
lauf dieser Frist die Annahme der Leistung ablehne, und wird die Nach-
frist nicht eingehalten, so ist der Besteller zum Rücktritt berechtigt.

3. Tritt die Unmöglichkeit während des Annahmeverzuges oder durch
Verschulden des Bestellers ein, so bleibt dieser zur Gegenleistung ver-
pflichtet.

4. Der Besteller hat ferner ein Recht zur Rückgängigmachung des Vertra-
ges, wenn der Lieferer eine ihm gestellte angemessene Nachfrist für die
Ausbesserung oder Ersatzlieferung bzgl. eines von ihm zu vertretenden
Mangels im Sinne der Lieferbedingungen durch sein Verschulden
fruchtlos verstreichen läßt. Das Recht des Bestellers auf Rückgängig-
machung des Vertrages besteht auch in sonstigen Fällen des Fehl-
schlagens der Ausbesserung oder Ersatzlieferung durch den Lieferer.

5. Ausgeschlossen sind alle anderen weitergehenden Ansprüche des
Bestellers, insbesondere auf Kündigung oder Minderung sowie auf Er-
satz von Schäden irgendwelcher Art, und zwar auch von solchen Schä-
den, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind.

Dieser Haftungsausschluß gilt nicht bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit
des Inhabers oder leitender Angestellter, sowie bei schuldhafter Verlet-
zung wesentlicher Vertragspflichten.

Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der
Lieferer, außer in den Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässig-
keit des Inhabers oder leitender Angestellter, nur für den vertragstypi-
schen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.

Der Haftungsausschluß gilt ferner nicht in den Fällen, in denen nach
Produkthaftungsgesetz bei Fehlern des Liefergegenstandes für Perso-
nen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet
wird. Er gilt auch nicht bei Fehlen von Eigenschaften, die ausdrücklich
zugesichert sind, wenn die Zusicherung gerade bezweckt hat, den Be-
steller gegen Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden
sind, abzusichern.

§ 11 Recht des Lieferers auf Rücktritt

Für den Fall unvorhergesehener Ereignisse im Sinne des § 5 Ziff. 3 der
Lieferungsbedingungen, sofern sie die wirtschaftliche Bedeutung oder den
Inhalt der Leistung erheblich verändern oder auf den Betrieb des Lieferers
erheblich einwirken, und für den Fall nachträglich sich herausstellender
Unmöglichkeit der Ausführung steht dem Lieferer das Recht zu, ganz oder
teilweise vom Vertrag zurückzutreten.

Schadenersatzansprüche des Bestellers wegen eines solchen Rücktrittes
bestehen nicht. Dieser Haftungsausschluß gilt nicht bei Vorsatz, bei grober
Fahrlässigkeit des Inhabers oder leitender Angestellter, sowie bei schuldhaf-
ter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.

§ 12 Erfüllungsort und Gerichtsstand

Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn
der Besteller Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts
oder ein öffentlich- rechtliches Sondervermögen ist, Klage bei dem Gericht zu
erheben, das für den Hauptsitz des Lieferers zuständig ist.

Der Lieferer ist auch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers zu klagen.

§ 13 Unübertragbarkeit der Vertragsrechte

Der Besteller darf seine Vertragsrechte ohne ausdrückliche Zustimmung des
Lieferers nicht auf Dritte übertragen.

§ 14 Anwendbares Recht

Der Vertrag untersteht deutschem Recht sofern nicht zwingende gesetzliche
Vorschriften entgegenstehen.

Bochum, 01.08.2001
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